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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1986

Norm

StGB §5 Abs2 C

Rechtssatz

Zur Annahme einer Absicht (§ 5 Abs 2 StGB) ist eine - über die begri5slogisch notwendigerweise damit verbundene

(und demzufolge mit ihrer Feststellung subintelligierte) Vorstellung des Täters vom gewollten Tatumstand

hinausgehende - spezi9sche Ausprägung des intellektuellen Vorsatzelements im StGB nicht vorgesehen, sodaß sich

darauf bezogene Feststellungen erübrigen.
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